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RS OGH 1981/10/27 5Ob702/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1981

Norm

ABGB §907 Satz2

Rechtssatz

Bei einer unbedingten Wahlschuld kann der Gläubiger auch dann, wenn der Schuldner wahlberechtigt ist, zuletzt auf

die durch Verschulden des Schuldners unmöglich gewordene Leistung zurückgreifen und an ihrer Statt Schadenersatz

verlangen.
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